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RS OGH 1965/6/15 1Ob103/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1965

Norm

ABGB §785

Rechtssatz

Daß "auf Verlangen eines p chtteilsberechtigten Kindes" bei Berechnung des Nachlasses Schenkungen des Erblassers

unter Lebenden anzurechnen sind, kann nicht dahin ausgelegt werden, daß ein Abkömmling ( Enkel ), der durch den

lebenden Elternteil vom P ichtteilsrecht ausgeschlossen ist, als Testamentserbe die Anrechnung von Schenkungen auf

den Pflichtteil fordern könnte.
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